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Dezernat I 

Abteilung Planung

3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die 
Stadt Usingen, Stadtteil Eschbach 
Gebiet A: "Am Heidigkopf / Vor der Gaß" 
Gebiet B: "Östlicher Ortsrand Eschbach"

hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (Metro-
polG) wird das Verfahren zur 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Usingen, Stadtteil Eschbach, Gebiet A: "Am 
Heidigkopf / Vor der Gaß", Gebiet B: "Östlicher Ortsrand Eschbach" eingeleitet.

Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
Gebiet A: "Fläche für die Landbewirtschaftung" mit "Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha) 
Gebiet B: "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha) in "Grünfläche - Wohnungsferne 
Gärten" (Fläche 1 ca.0,8 ha, Fläche 2 ca. 0,8 ha)

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der Richtlinie 
zum Flächenausgleich in gleichem Umfang vorgenommen wird.

3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen öffentlich 
bekannt zu machen.

4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die Ab-
stimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung Süd-
hessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Durchfüh-
rung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).

Betr.:

Vorg.:
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II. Erläuterung der Planung

Anlass, Inhalt und Zweck der Änderung sind der vorgelegten Begründung zu entnehmen. An 
dieser Stelle erfolgt nur eine kurze Zusammenfassung:

Die Stadt Usingen plant aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbaugrundstü-
cken die Entwicklung eines Wohngebietes am westlichen Ortsrand von Eschbach (Gebiet A). 
Die Abgrenzung des geplanten Wohngebietes geht ca. 1,6 ha über die bisher dargestellte ge-
plante Wohnbaufläche hinaus. 
Damit der entsprechender Bebauungsplan als aus dem Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) entwickelt angesehen werden kann, ist eine 
Änderung der derzeitigen Darstellung des RPS/RegFNP 2010 erforderlich.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Durchführung eines 
Abweichungsverfahrens vom Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 nach § 4 Abs. 9 und/oder § 8 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) nicht 
erforderlich ist.

Flächenausgleich: 
Gemäß der von der Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und durch Beschluss 
vom 11.12.2019 und vom 14.12.2022 ergänzten bzw. geänderten Richtlinie zum 
Flächenausgleich erfolgt ein Flächenausgleich in gleichem Umfang durch die Rücknahme 
von 2 geplanten Wohnbauflächen mit 1,6 ha in Gebiet B am östlichen Ortsrand des selben 
Stadtteils.
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Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: Entwicklung eines Wohngebietes über die bisher darge-

stellte geplante Wohnbaufläche hinausgehend

Flächenausgleich erbracht

Gebietsgröße Gebiet A und B je ca. 1,6 ha

Zielabweichung nicht erforderlich 

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

04.07.2022

Parallelverfahren  nein  ja, Bebauungsplan „Am Haidkopf / Vor der 

Gaß“

FFH-Vorprüfung nicht erforderlich 

Vorliegende Gutachten zu Themen:
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Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Usingen, Stadtteil Eschbach 
Gebiet A: "Am Heidigkopf / Vor der Gaß" 
Gebiet B: "Östlicher Ortsrand Eschbach"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 16.02.2023 5 von 22

Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

Gebiet A: "Fläche für die Landbewirtschaftung" mit "Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-
funktionen" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha) 
Gebiet B: "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha) in "Grünfläche - Wohnungsferne Gärten" 
(Fläche 1 ca.0,8 ha, Fläche 2 ca. 0,8 ha)
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab
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Luftbild (Stand 2021)

Luftbilder 2021: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Usingen, Stadtteil Eschbach 
Gebiet A: "Am Heidigkopf / Vor der Gaß" 
Gebiet B: "Östlicher Ortsrand Eschbach" 

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 16.02.2023 9 von 22



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Usingen, Stadtteil Eschbach 
Gebiet A: "Am Heidigkopf / Vor der Gaß" 
Gebiet B: "Östlicher Ortsrand Eschbach" 

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 16.02.2023 10 von 22



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 für die Stadt Usingen, Stadtteil Eschbach 
Gebiet A: "Am Heidigkopf / Vor der Gaß" 
Gebiet B: "Östlicher Ortsrand Eschbach"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 16.02.2023 11 von 22

Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Änderung besteht aus 2 Gebieten mit einer Gesamtfläche von ca. 
3,2 ha. 
Gebiet A am südwestlichen Ortsrand von Eschbach wird im Norden, Süden und Westen von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen begrenzt und im Osten von geplanter Wohnbaufläche 
östlich des Heidigkopfweges sowie von bestehender Wohnbebauung an der Lönsstraße. 
Gebiet B am östlichen Ortsrand von Eschbach grenzt an bestehende Bebauung "In den 
Schlinkergärten" (Fläche1) und zwischen "Usinger Straße" und "Grundgasse" (Fläche 2). Im 
Osten schließen Gärten und landwirtschaftliche Flächen an. Fläche 1 wird im Norden durch 
die Wernborner Straße und im Süden durch Wohnbebauung begrenzt, Fläche 2 im Norden 
durch Wohnbebauung und im Süden durch landwirtschaftliche Flächen.

Die Abgrenzungen können den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

Die Änderung wurde von der Stadt Usingen mit Schreiben vom 05.12.2022 gemäß Stadtver-
ordnetenbeschluss vom 04.07.2022 beantragt. 
Ein entsprechender Bebauungsplan ist im Parallelverfahren (Bebauungsplan "Am Heidigkopf 
/ Vor der Gaß"). Planungsziel ist die Entwicklung eines Wohngebietes, das in seiner Abgren-
zung über die im RPS/RegFNP 2010 bereits dargestellte geplante Wohnbaufläche hinaus-
geht. 
Damit der Bebauungsplan als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden 
kann, sowie für den Flächenausgleich im Gebiet B ist es erforderlich, die bisherigen Planaus-
sagen im RPS/RegFNP 2010 wie folgt zu ändern:

Gebiet A: "Fläche für die Landbewirtschaftung" mit "Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-
funktionen" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha) 
Gebiet B: "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha) in "Grünfläche - Wohnungsferne Gärten" 
(Fläche 1 ca.0,8 ha, Fläche 2 ca. 0,8 ha)

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst.
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Der Flächenausgleich erfolgt durch Fläche 1 und 2 im Gebiet B.

A 4. Regionalplanerische Aspekte

Gebiet A liegt im Bereich der regionalplanerischer Festlegungen "Fläche für die Landbewirt-
schaftung" und "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" mit folgende regionalpla-
nerischen Zielsetzungen: 
Die „Flächen für die Landbewirtschaftung“ dienen der Erhaltung und Entwicklung der Frei-
raumfunktion und der Offenhaltung der Landschaft primär durch die landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung. In den „Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen" sollen Nutzungen 
und Maßnahmen vermieden werden, die die Kalt- bzw. Frischluftproduktion mindern, den 
Kalt- und Frischluftabfluss bzw. den Luftaustausch verringern oder mit den Emissionen von 
Luftschadstoffen oder Wärme verbunden sind. 
Die vorgesehene Darstellung einer Wohnbaufläche weicht von diesen Zielsetzungen ab. 
Mit einer Größe von ca. 1,6 ha stellt die Planung keine raumbedeutsame Maßnahme dar. 
Die Flächen 1 und 2 im Gebiet B liegen im Bereich der regionalplanerischen Festlegung 
"Vorranggebiet Siedlung". Mit der Umwidmung in Grünfläche bleiben sie weiterhin Bestand-
teil dieses Vorranggebietes.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Die geplante Wohnbaufläche (Gebiet A) ist über die Kleiststraße und den Heidigkopfweg an 
die L 3270/Usinger Straße angebunden und über diese an das überörtliche Straßenverkehrs-
netz. Eine detaillierte Ausarbeitung des Erschließungskonzeptes sowie die daraus resultie-
renden verkehrlichen Auswirkungen sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vorzu-
nehmen bzw. zu überprüfen. Entsprechende Aussagen werden im weiteren Änderungsver-
fahren des RPS/RegFNP 2010 ergänzt. 
Der Änderungsbereich ist wie folgt an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden: 
Der Bahnhof Usingen befindet sich in ca. 3 km Entfernung und wird von der zwischen Frank-
furt, Bad Homburg und Waldsolms-Brandoberndorf verkehrenden Regionalbahn-Linie RB 15 
bedient. Das Gebiet ist über die Buslinie 63 an den Bahnhof Usingen angeschlossen.

Da im Gebiet B eine Rücknahme der geplanten Wohnbaufläche zugunsten der Sicherung 
der derzeitigen Garten- und landwirtschaftlichen Nutzung erfolgt, sind hierfür keine neuen 
verkehrsplanerischen Aspekte relevant.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Im Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Frankfurt 2000 (Karte 24: „Entwicklungs-
karte“) ist Gebiet A als "Flächen für die Landbewirtschaftung" dargestellt und Fläche 1 und 2 
im Gebiet B als "Grünfläche - Wohnungsferne Gärten", teilweise mit der tatsächlichen Nut-
zung "Wiese, Weide". Diese Darstellungen entsprechen den aktuellen Nutzungen.

Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.

A 7. Planerische Abwägung

Der durch anhaltene Nachfrage nachgewiesene Wohnbauflächenbedarf in Usingen kann 
derzeit nicht hinreichend gedeckt werden, da die Stadt keine Baugrundstücke besitzt. In der 
Kernstadt Usingen, wo aufgrund des schienengebundenen ÖPNV-Anschlusses vorrangig 
Wohnnutzung entwickelt werden soll, werden Innenentwicklungspotenziale sukzessive
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ausgeschöpft. Außen-Entwicklungsflächen für Wohngebiete stehen dort im RPS/RegFNP 
2010 nicht mehr zur Verfügung. 
Deshalb sollen im Gebiet A die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung 
eines Wohngebietes am westlichen Ortsrand des nächstgelegenen Stadtteils Eschbach ge-
schaffen werden. Dieses geht über die dargestellte Wohnbaufläche hinaus, da unter Berück-
sichtigung der Erschließungsmöglichkeiten und der betroffenen Umweltbelange die Konzent-
ration auf ein Gebiet sinnvoller ist als die Entwicklung von 3 Teilflächen, wie sie bisher in 
Eschbach geplant sind. Die geplanten Wohnbauflächen im Gebiet B am östlichen Ortsrand 
sind aufgrund der schwierigen Erschließung (2. Reihe-Bebauung) nicht mehr für eine Wohn-
bebauung vorgesehen. 
Durch den geplanten Flächentausch erfolgt keine über das bisherige Maß im RPS/RegFNP 
2010 hinausgehende Flächeninanspruchnahme für Bauflächen.

Durch die Planung im Gebiet A gehen landwirtschaftliche Produktionsflächen verloren. Dies 
ist Teil eines im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main verbreiteten Prozesses. Der Verlust 
landwirtschaftlicher Produktionsflächen ist nicht ausgleichbar und wird zugunsten der hier als 
vorrangig bewerteten Deckung des Wohnraumbedarfs in Kauf genommen. Die konkreten be-
triebswirtschaftlichen und eigentumsrechtlichen Belange für die betroffenen Landwirte sowie 
mögliche Flächenumverteilungen oder sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von Existenz-
gefährdungen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu klären. Die Inanspruch-
nahme einer Fläche für die Landbewirtschaftung sowie die Abweichung vom Landschafts-
plan UVF 2000 zugunsten von Wohnbaufläche wird als gerechtfertigt angesehen, da ge-
plante Wohnbauflächen im gleichen Umfang am östlichen Ortsrand zugunsten einer gärtneri-
schen und landwirtschaftlichen Nutzung zurückgewidmet werden. 
Durch die Planung im Gebiet A werden Baumaßnahmen und eine Versiegelung bislang un-
bebauter Flächen vorbereitet, wodurch mit Beeinträchtigungen von Umweltbelangen zu rech-
nen ist wie Verlust oder Einschränkung von Bodenfunktionen, von landwirtschaftlichen Pro-
duktionsflächen und von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, Einschränkung des Versi-
ckerungsvermögens für Regenwasser, Verringerung der Grundwasserneubildung und der 
Kaltluftproduktion, Verlust von für die Erholung nutzbaren Freiflächen sowie Veränderung 
des Landschaftsbildes und möglicher Blickbeziehungen. Diese Beeinträchtigungen sind 
durch entsprechende Festsetzungen und Maßnahmen im Rahmen der konkretisierenden 
Planung weitgehend zu minimieren, so dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen durch die vorgesehene Änderung entstehen. 
Die Anfälligkeit der durch die Planung ermöglichten Vorhaben für schwere Unfälle und Kata-
strophen ist nach § 2 Abs.4 BauGB und § 39 Abs.3 UVPG vertieft im nachfolgenden Pla-
nungs- und Zulassungsprozess zu behandeln. Auf der Ebene der regionalen Flächennut-
zungsplanung wird lediglich die Anfälligkeit bewertet, die sich aus der Darstellung der Art der 
Bodennutzung in den Grundzügen gemäß § 5 Abs.1 BauGB ergibt. Hier sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand keine schwerwiegenden Risiken erkennbar.

Durch die Änderungen in Gebiet B werden keine neuen Beeinträchtigungen von Umweltbe-
langen vorbereitet, da durch die Aufgabe der geplanten Wohnnutzung die vorhandene gärt-
nerische und landwirtschaftliche Nutzung erhalten bleibt.

Flächenausgleich: 
Ein Flächenausgleich gemäß der von der Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen 
und durch Beschlüsse vom 11.12.2019 und 14.12.2022 ergänzten bzw. geänderten Richtli-
nie zum Flächenausgleich erfolgt in gleichem Umfang durch die Rücknahme von 2 geplanten 
Wohnbauflächen im Gebiet B am östlichen Ortsrand des selben Stadtteils.
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Planungsziel ist die Entwicklung eines Wohngebietes im Gebiet A, das in seiner Abgrenzung 
über die bereits dargestellte geplante Wohnbaufläche hinausgeht. 
Damit der Bebauungsplan "Am Heidigkopf/Vor der Gaß" als aus dem RPS/RegFNP 2010 
entwickelt angesehen werden kann, sowie für den Flächenausgleich im Gebiet B ist es erfor-
derlich, die bisherigen Planaussagen im RPS/RegFNP 2010 wie folgt zu ändern: 
Gebiet A: "Fläche für die Landbewirtschaftung" mit "Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-
funktionen" in "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha) 
Gebiet B: "Wohnbaufläche, geplant" (ca. 1,6 ha) in "Grünfläche - Wohnungsferne Gärten" 
(Fläche 1 und 2, je ca. 0,8 ha)

Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz
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Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

EEG - Erneuerbare-Energien-Gesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes 
eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung 
langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
zu fördern. (§ 1 EEG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)

BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)

Landschaftsplan

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-76 der Verbandskammer vom 
14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68).
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B 2. Umweltauswirkungen

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Gebiet A ist geprägt durch überwiegend landwirtschaftliche Nutzung (Grünland, Acker), 
Gebiet B durch gärtnerische und landwirtschaftliche Nutzung (Fläche 1: Wiese und Gärten, 
Fläche 2: Acker, Wiese, Gärten, Einzelgehölze).

Von der Änderung sind keine Schutzgebiete betroffen.

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 
 Altlasten oder Altablagerungen sind in den Änderungsgebieten nicht bekannt. 
 Gebiet A: unversiegelte landwirtschaftlich genutzte Flächen, Braunerde aus lößrei-

chem Schluff, geringes Ertragspotenzial, hohe Erosionsgefährdung im südlichen Teil-
bereich, geringe Bodenfunktionsbewertung, Ackerzahl überwiegend 25 bis 35 

 Gebiet B, Fläche 1: überwiegend unversiegelte landwirtschaftlich und gärtnerisch 
genutzte Fläche, < 25% versiegelt (LW Gebäude, Gartenhütten), Pseudogley aus 
lößreichem Schluff, potenziell starker Stauwassereinfluss, mittleres Ertragspotenzial, 
mittlere Bodenfunktionsbewertung 

 Gebiet B, Fläche 2: unversiegelte, überwiegend gärtnerisch genutzte Fläche, Gley 
aus Fluvialschluff, Archivboden, oberflächennaher Grundwassereinfluss, mittleres Er-
tragspotenmzial, mittlere Bodenfunktionsbewertung 

 Die Angaben basieren auf den Digitalen Bodendaten 1:50.000 des Hessischen Lan-
desamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) einschließlich zugehöri-
ger Bewertungsmethoden.

Wasser 
 Gebiet B, Fläche 2: Potenzielle Überschwemmungsfläche (Auenbereich des Esch-

bachs), Gebiet mit sehr hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 
(Flurabstand <= 2 m, Porenleiter unter Auenlehm)

Luft und Klima 
 Gebiet A und Gebiet B, Fläche 2: Relevante Kaltlufteinzugsgebiete gemäß Klimaan-

alyse Hessen, hohe bzw. sehr hohe Empfindlichkeit (geringe Volumenstromdichte > 
30 - 60 m³ je m*s bzw. > 0 - 30 m³ je m*s) 

 Gebiet B, Fläche 1: keine Klimarelevanz gemäß Klimaanalyse Hessen

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 Gebiet A: wertvolles Biotop (Baumreihe gem. Hessischer Biotopkartierung) am nörd-

lichen Rand 
 Gebiet B: z.T. wertvolle Biotope (Fettwiese, Fettweide gem. Landschaftsplan des 

Umlandverbandes) 
 Aktuelle faunistische Untersuchungen liegen für Gebiet A noch nicht vor. Im paralle-

len Bebauungsplanverfahren findet eine Erfassungen der Tier- und Pflanzenwelt 
statt. Anhand der Ergebnisse werden die diesbezüglichen Aussagen im weiteren Ver-
fahren ergänzt. Nach der in unserem Haus erstellten Potenzialanalyse anhand der 
Lebensraumausstattung (Acker- und Grünlandnutzung) sind Vorkommen von Offen-
landarten wie Feldlerche, Rebhuhn oder Wiesen-Schafstelze möglich. In den nord-
westlich angrenzenden Streuobstwiesen (ca. 300 m Abstand) wurden Brutvorkom-
men des Steinkauzes nachgewiesen. Zudem sind Gehölzbestände im Siedlungsbe-
reich vorhanden. Dort sind Vorkommen von Gehölzbrütern wie Goldammer und Gir-
litz möglich. Eventuell nutzen Fledermäuse aus dem Siedlungsbereich das Gebiet zur
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Nahrungssuche. Hinweise auf weitere artenschutzrechtlich relevanten Arten liegen 
nicht vor. Das Gebiet liegt nicht im Verbreitungsgebiet des Feldhamsters in Hessen. 

 Für Gebiet B ist keine Artenerfassung erforderlich, da durch die aktuelle Planung 
keine Nutzungsänderung mit Eingriffne in die Biotopstruktur und den Artenbestand 
mehr vorbereitet wird.

Landschaft 
 Lage im Landschaftsraum "Östlicher Hintertaunus", in der bedeutsamen Landschaft 

"Offene Landschaft um Wernborn und Eschbach" (Fachgutachten RV) und im Natur-
park Hochtaunus 

 Gebiet A ist gut einsehbar und geprägt durch die Lage am Ortsrand im Übergang zur 
freien Landschaft. 

 Die Flächen im Gebiet B sind geprägt durch die kleinteilige Nutzung am Ortsrand 
und den östlich anschließenden Landschaftsraum mit Aussiedlerhöfen (Fläche 1) und 
Schulgebäuden und Sportflächen (Fläche 2). 

 Die Erholungsfunktion der Gebiete besteht im Wesentlichen in der Naherholung und 
privaten Nutzung der Gärten.

Mensch und seine Gesundheit
 keine besonderen Umweltaspekte

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 keine Vorkommen in den Gebieten 

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung

Gebiet A: Durch die bisherige Planung sind keine neuen Auswirkungen zu erwarten, da sie 
der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung entspricht. 
Gebiet B: Durch die bisherige Planung von Wohnbauflächen sind durch Versiegelung und 
Überbauung Auswirkungen zu erwarten wie dauerhafter Verlust und Beeinträchtigung des 
natürlichen Bodens und seiner natürlichen Funktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puf-
fer- und Filterfunktion, natürliche Ertragsfunktion), Reduzierung der Grundwasserneubildung, 
Verlust und Veränderung bzw. Beeinträchtigung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, 
geringfügige Veränderungen des Kleinklimas, Verlust von für die Naherholung genutzten 
Freiflächen und Gärten.

Auswirkungen der Planänderung

Gebiet A: Durch Versiegelung und Überbauung sind folgende Auswirkungen zu erwarten: 
- dauerhafter Verlust und Beeinträchtigung des natürlichen Bodens und seiner natürlichen 
Funktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filterfunktion, natürliche Ertrags-
funktion) 
- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- Verlust, Veränderung und Beeinträchtigung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 
- kleinklimatische Auswirkungen durch den Verlust kaltluftproduzierender Flächen, denen 
durch entsprechende Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen zu begegnen ist. Nach ge-
genwärtigem Kenntnisstand ist dadurch nicht mit wesentlichen Auswirkungen auf die Durch-
lüftung der Ortslage von Eschbach zu rechnen. 
- Veränderungen des Ortsbildes durch Neubebauung 
- Verlust von für die Naherholung genutzten Freiflächen 
Im Gebiet B sind durch die Planänderung keine neuen Auswirkungen zu erwarten, da die 
derzeitigen Nutzung erhalten bleibt.
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Insgesamt sind durch den Flächentausch geringere Auswirkungen auf die betroffenen Um-
weltbelange zu erwarten, da die vielfältiger strukturierten und ökologisch wertvolleren Flä-
chen im Gebiet B am Rand der Eschbachaue nunmehr nicht mehr für eine Wohnbebauung 
vorgesehen sind.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Da noch keine detaillierte Planung vorliegt, können konkrete Aussagen zur naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung sowie der Kompensation der Bodenfunktionen erst im weiteren Ver-
fahren ergänzt werden. 
Für die Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflächen selbst unterge-
bracht werden können, weist der RPS/RegFNP 2010 die "Ökologisch bedeutsame Flächen-
nutzung..." aus mit Flächen, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder ihren natürlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege besonders geeignet sind.

Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen Funkti-
onen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren. Der 
Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmensetzung treffen - z.B. 
über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung“. Die konkrete Planung 
und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bebauungsplanung 
zu leisten. Dafür geeignet sind insbesondere Böden mit geringem Funktionserfüllungsgrad, 
wobei zwischen Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammenhang bestehen muss (s. 
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2011): 
"Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenbelangen 
in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" bzw. Hessische Landes-
anstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Arbeitshilfe "Kompensation des 
Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB").

FFH-Verträglichkeit

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf 
Sport) in einem 200 m-Radius. Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb 
dieser Abstandsbereiche.

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sollen Festsetzungen getroffen werden, die 
den o.g. Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:

 Minimierung der Neuversiegelung, Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflä-
che, Festsetzungen zum flächensparenden Bauen (z.B. flächensparende Haustypen, 
Minimierung der Erschließungsflächen, verdichtete Bauweise) 

 Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen durch Einsatz was-
serdurchlässiger Baustoffe, Bauteile oder entsprechender Bauverfahren. 

 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-
gelter Böden, Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und/oder nicht
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benötigter Bodenflächen während der Bauphase, Wiederherstellung baulich temporär 
genutzter Bodenflächen, fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte La-
gerung von Ober- und Unterboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, 
Wiedereinbau), Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwas-
sers bei den Bauausführungen, Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren 
empfindlicher Böden. Aufgrund der Vorhabensgröße (> 1 ha) wird eine bodenkundli-
che Baubegleitung empfohlen (s. Bundesverband Boden (2013): "Bodenkundliche 
Baubegleitung - Leitfaden für die Praxis" BVB-Merkblatt sowie DIN 19639, Boden-
schutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Sept. 2019). 

 Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen 
Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kom-
pensieren, siehe auch Kapitel B 2.2. Die konkrete Planung und Durchführung der 
Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung. Zu den 
bevorzugten Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekultivierung von Abbaustätten, 
Altablagerungen usw., Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., Schadstoffbe-
seitigung, Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, Bodenlockerung, erosionsmindernde 
Maßnahmen, Wiedervernässung ehemals nasser oder feuchter Standorte oder Auf-
wertung ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Extensivierung. 

 Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung, z.B. Zisternen, Löschwasserteich 
o.ä., Rückführung von Niederschlagswasser in den Wasserkreislauf, soweit dies aus 
wasserrechtlicher Sicht sinnvoll und zulässig ist. 

 Maßnahmen im Rahmen eines nachhaltigen Energiekonzeptes, wie z.B. Verwendung 
von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen 

 Fassaden- und Dachbegrünungen, Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Be-
pflanzung sowie Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigem Bewuchs, Ge-
hölzpflanzungen zur Eingrünung, Begrünung der Grundstücksfreiflächen, Pflanzung 
von Straßenbegleitgrün und Begrünung von Fahrzeugstellplätzen 

 Festsetzung von Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, um dort Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen 

 zeitliche Beschränkung der Baufeldvorbereitung auf Zeiträume außerhalb der Brut-
und Setzzeit (01.10-28/29.02 bzw. 01.03-30.10) 

 Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung (z.B. Natrium-Dampfdrucklam-
pen, LED-Leuchtmittel) mit vollständig geschlossenem Lampengehäuse, um ein An-
locken von Insekten zu vermeiden bzw. Verluste zu minimieren.

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

In der Kernstadt Usingen, wo aufgrund des schienengebundenen ÖPNV-Anschlusses vor-
rangig Wohnnutzung entwickelt werden soll, werden Innenentwicklungspotenziale sukzes-
sive ausgeschöpft. Außen-Entwicklungsflächen für Wohngebiete stehen dort im RPS/Reg-
FNP 2010 nicht mehr zur Verfügung. Deshalb sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Entwicklung eines bereits im RPS/RegFNP 2010 vorgesehenen, jedoch etwas 
größeren Wohngebietes am westlichen Ortsrand des nächstgelegenen Stadtteils Eschbach 
geschaffen werden. Die Konzentration auf ein Gebiet ist unter Berücksichtigung der Erschlie-
ßungsmöglichkeiten und hinsichtlich der betroffenen Umweltbelange sinnvoller als die Ent-
wicklung von 3 Teilflächen wie bisher geplant.
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B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-

keit gegenüber den Folgen des Klimawandels, 
 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen.
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Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.

B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Da es sich um einen Flächentausch handelt wird auf der Ebene der Flächennutzungspla-
nung keine neue zusätzliche Bauflächeninanspruchnahme und neuen Umweltauswirkungen 
vorbereitet. 
Durch die Entwicklung der geplanten Bauflächen sind durch Versiegelung, Überbauung und 
Grünflächengestaltung Auswirkungen für Boden und Fläche (Flächenverlust, Funktionsver-
lust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) 
und Landschaft (Veränderung des Landschaftsbildes) zu erwarten. Durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen können die Auswirkungen minimiert beziehungsweise kom-
pensiert werden, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben.

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

 Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1 - 4 herangezogen.
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